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verdrängen sucht, so dürfen Sie keineswegs befürchten, daß dieselben nicht

alle Tage pünktlich die Kirche besuchen, die Schnle mit Gebet eroffnen und

schließen und mit den Pfarrern und dem geistlichen Herrn Schulinspektor auf
gutem Fuß zu stehen trachten, — Es handelt sich nnr um beziehungsweise

oder relative Freisinnigkeit.

Zug. In diesem Kantone beträgt der kleinste Gehalt eines Schullehrers

450 Fr. Und doch meinen gewisse Leute, es zeuge von Aufklärung und

Liberalismus, wenn sie diese kleinen Kantone als Freunde der Finsterniß

heruntermachen. „Wische vor deiner eigenen Thüre zuerst! — gilt es im öffentlichen

wie im Privatleben," sagt dazu der „Berner-Bote» und er hat Recht.

St. Gallen. Unrühmliches. Brüggen besitzt drei Schulen — eine

im Dorfe, eine in Schönenwegen nnd eine in Bild; in den ersten beiden wird

vom Pfarrer und Kaplan Religionsunterricht ertheilt. Die zu Bild schulge-

nossigen Kinder, von denen Viele schon zn diesem ihrem Schullokale einen

weiten Weg zu machen hatten, mußten, um Religionsunterricht zu erhalten,

noch ins Dorf wandern. Seit Iahren hatte nian Pfarrer und Kaplan
ersucht, auch in der Schule iu Bild Religionsunterricht zn ertheilen; aber

immer vergebens. Es wurde von Seite der Gemeinde anerboten, Lasten, welche

auf dem Pfrundhofe haften, zn übernehmen, wenn der Pfarrer oder der

Kaplan in jenem Punkte willfahre. Umsonst! — Da wird der Kaplan von

der Gemeinde abgerufen. Bei der Wahl des neuen gedachte fich die Gemeinde

vorzusehen, sie knüpfte an die Wahl die Bedingung, daß der Kaplan den

Religionsunterricht in Bild übernehme. Der Kandidat zu dieser Stelle nahm die

Bedingung an und wurde hierauf gewählt.

— „Omus lunüuw uveet." Die bischöfliche Beschwerdeschrift an den

Gr. Rath verlangt unter Anderm: „Aufhebung aller gemischten Schul- und

Lehranstalten, da „gemischte" Schul- und Lehranstalten den Grundsätzen

zuwider seien, welche «die, kathol. Kirche bei der Erziehung und Bildung der

Jngend festhalte."
-— Der „Schulfreund" fordert für den Kanton eine gemischte Schul-

syuode nach dem Muster der bernischen.

Thurgau. Die Gemeinde Mühlebach hat sich gegen ihren wackern Lehrer

Caspar des Abberufungsrechts bedient. Wahrscheinlich haben die Väter

gefürchtet, ihre Kinder würden verständiger werden, als sie. Es ist traurig,
wenn man Blinden ein Urtheil über Farben zugesteht. So berichtet der

„Schweiz. Handcls-Conr."


	St. Gallen

